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Das Entgelt für das bereitgestellte, gelieferte und gemessene Erdgas wird gemäß 
nachstehenden Ziffern ermittelt. 

1 Monatlicher Grundpreis 

Der Grundpreis beträgt 190,00 €/Monat. 

2 Arbeitspreis 

Der Arbeitspreis (AP) für die gelieferte thermische Energie des Gases beträgt: 

 25,5 ct/kWhHs,n. 

3 Verrechnungspreis für Messung/Druckregelung 

Die Kosten für die Messung und gegebenenfalls die Druckregelung ergeben sich aus dem 
Datenblatt. 

4 Weitere Preisbestandteile 

Die Nettoarbeitspreise enthalten die Konzessionsabgabe, die Netzarbeitspreise (außer 
Messeinrichtungen Punkt 3), die CO2-Kosten aufgrund des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes, die Gasspeicherumlage sowie die Mehrbelastungen 
aus der Bilanzierungsumlage.  

Der Arbeitspreis gemäß Ziffer 2 erhöht sich um die jeweils geltende Erdgassteuer (nach 
Gesetzesstand vom 01.08.2006 in Höhe von 0,55 ct/kWhHs,n). 

5 Hinweis Umrechnungsfaktor 

Die Arbeitspreise werden für die gelieferte Energiemenge berechnet. Hierzu werden Faktoren 
für die Umrechnung von m³ in kWh gebildet. Der jeweils relevante Umrechnungsfaktor von m³ 
in kWh ist in der Verbrauchsabrechnung und auf der Internetseite des örtlichen 
Verteilnetzbetreibers Rheinische NETZgesellschaft RNG (www.rng.de) zu finden. 

6 Mehrwertsteuer  

Alle Preise sind Nettopreise, denen die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe 
(derzeit 19%) zugeschlagen wird.  

Für Erdgasmengen, die gemäß den gesetzlichen Vorschriften unversteuert verwendet werden 
können, kann die Erstattung der gezahlten Erdgassteuer vom Kunden beim zuständigen 
Hauptzollamt geltend gemacht werden. 
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